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Wege, die Frauen aus der Armut führen – und solche, die sie nicht
unbedingt aus der Armut  führen1

Die Beziehung zwischen Frauen und Armut sind ein
altes und vielschichtiges Thema. Aktuell stellt sich
die Frage, wie Armut im deutschen Sozialsystem er-
fasst und definiert wird, welche Hilfen der Sozial-
staat bereitstellt und wie die Wege aus der Armut
vorgestellt und unterstützt werden. Ausgehen kann
man bei den Überlegungen dazu immer noch von
der Sozialhilfe im ehemaligen Bundessozialhilfege-
setz (BSHG ), d.h. von einem Fürsorgesystem, mit
dem der Staat nie ein üppiges Leben ermöglichen
wollte, aber Verantwortung für seine ärmsten Mit-
glieder übernehmen und eine Mindestexistenzsiche-
rung einschließlich gesellschaftlicher Teilhabe ga-
rantieren wollte; darüber hinaus zielte es auf die
Überwindung von Armutslebenslagen durch
vielfältige Unterstützungsleistungen und
Beschäftigungsförderung.

Mit den Hartz-Gesetzen ist dann nicht nur die
Arbeitslosenhilfe, sondern auch die Sozialhilfe mit
ihrer Philosophie – dem Ziel ein menschenwürdiges
Leben zu ermöglichen – und ihrem Leistungsniveau
abgeschafft worden. Statt dessen wurde das Arbeits-
losengeld II ( Alg-II ) eingeführt, das ursprünglich als
eine erweiterte Arbeitslosenhilfe angekündigt wor-
den war,2 von der dann aber eher eine Sozialhilfe II, und
zwar eine sehr beschränkte Sozialhilfe übrig blieb.3

Aber der Staat wollte damit erklärtermaßen auch
nicht mehr ganz so viel Verantwortung für seine ärm-
sten Mitglieder schultern, sondern sie nunmehr zur
Eigenverantwortung erziehen und sie dabei unter-
stützen: „Fordern und Fördern“ wie die neue Philo-
sophie des aktivierenden Sozialstaats auf Deutsch
übersetzt wurde.

Zum Thema: Armut und was aus der Armut he-
rausführen kann, folgen nun neun knappe Stich-
punkte mit einigen Anmerkungen zur Vertiefung.

1. Armut ist immer relativ
Es lässt sich lange darüber streiten, ab welchem Ab-
stand zum Durchschnittseinkommen von Armut –
speziell Einkommensarmut – gesprochen werden
kann. Aber das ist nicht mein Fach.

Armut hängt auch von weiteren Faktoren ab: wer
auf ein soziales Netzwerk zurückgreifen kann oder
z.B. seine Lebensmittel noch anbauen kann, kann
auch mit weniger Geldeinkommen zurecht kommen
und trotzdem Lebensqualität erhalten. Oder wer im-
mer arm war hat u.U. bessere Bewältigungsstrategien
im alltäglichen Umgang damit,4 als diejenigen die aus
besseren Verhältnissen kommen und einen sozialen Ab-
stieg verkraften müssen.

Konkret für Frauen gesprochen: wer gut haushal-
ten, kochen, nähen und stricken kann, kann mit we-
niger Geld besser auskommen. Das lernen Frauen
schon seit Jahrhunderten und sollten deshalb mit der
neu entstehenden – in Wirklichkeit uralten – Armut
in unserer Gesellschaft relativ besser auskommen
können.5

Aber Vorsicht: Diese Stärke könnte sich im aktu-
ell politisch projektierten Verteilungskampf auch als
Schwäche erweisen, und die Fähigkeiten, schwierige
Situationen mit viel Geduld zu meistern, könnten
auch ausgenutzt werden!

2. Die aktuelle Sozialhilfegrenze
In Deutschland ist die Sozialhilfegrenze – und damit
auch die Grundsicherungs- und Alg II-Grenze – die
einzige Armutsgrenze, die nicht relativ ist, sondern
auf die Sicherstellung konkreter Mindestbedarfe hin
öffentlich ermittelt wird.

Früher hat man lange darüber gestritten, ob die
Sozialhilfebezieher/innen wirklich als arm bezeich-
net werden konnten, oder ob sie wegen des An-
spruchs, ihnen ein einfaches Leben und Teilhabe an
der Gesellschaft zu verschaffen, nicht eigentlich
schon die Bevölkerungsgruppen waren, deren Armut
als erfasst und bekämpft zu gelten hatte, während die
große Gruppe in der Dunkelziffer darunter oder etwa
die Asylbewerber/innen mit den gekürzten
Leistungen als die eigentlichen Armen gelten
konnten.

Heute ist das anders. Wer diese Leistungen erhält,
kann seinen Mindestbedarf nicht mehr vollständig
decken. Obwohl es bei den Vertretern des aktivieren-
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1 Es handelt sich um den überarbeiteten Vortrag beim Bergischen
FrauenSozialGipfel am 09.05.2008 in Wuppertal.

2 Vergl.: Modul 6: Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und
Sozialhilfe. Kommissionsbericht: „Moderne Dienstleistungen
am Arbeitsmarkt“ 2002, S.128.

3 Dazu ausführlich: Spindler, Helga, Alleinerziehende und die Ar-
beitsmarktreform 2004 in: Streit 4/2004, S. 147-155.

4 Spindler, Helga, Sozialarbeit und der Umgang mit Armut, in: Fo-
rum sozial 2007, Heft 3, S. 29 f., 31.

5 Neuerdings kommt eine Sozialstudie u.a. zu dem Ergebnis, dass
Türken die Armut besser verkraften und sich damit besser arran-
gieren als Deutsche: Friedrichs, Jürgen, Doppelt benachteiligt?
Leben in einem deutsch–türkischen Stadtteil 2008. Nimmt man
diese Erkenntnisse zusammen, müssten türkische Frauen mit
dem Zustand am besten umgehen können.



den Sozialstaats als unschicklich gilt, noch über die
Höhe der Transferleistungen in Deutschland und
ihre Funktion zur Deckung des Existenzminimums
zu sprechen, muss das angesprochen werden. Denn
es ist nicht nur so, dass die Regelsätze die neuerdings
empfindlich steigenden Lebenshaltungskosten nicht
mehr auffangen – und zwar für lebensnotwendige
Güter wie Lebensmittel, nicht für neue technische
Geräte und Luxusgüter. Die Regelsätze wurden seit
2004 gegenüber der früheren Sozialhilfe systema-
tisch gesenkt: bei den Gesundheitskosten,6 den Ener-
gie- und Mobilitätskosten,7 bei Bekleidung und
Hausrat und noch einmal ganz extra für die jungen
Menschen zwischen 7 und 18 Jahren.8 Und Bil-
dungsausgaben sucht man in diesem Existenzmini-
mum von vornherein vergebens, sowohl für die
Kinder in der Schule als auch für Erwachsene, die
sich umorientieren müssen.

Was es in Deutschland einmal an Sorgfalt und Bemü-
hen gegeben hat, eine den aktuellen Lebenshaltungs-
kosten entsprechende Armutsgrenze festzusetzen,
das ist seit einiger Zeit politisch über den Haufen ge-
worfen. Verglichen mit den Untersuchungen und
Sondergutachten, die sowohl für das Warenkorbmo-
dell der Sozialhilfe, als auch ab1990 für das Statistik-
modell durch den deutschen Verein durchgeführt
wurden, ist die Festsetzung heute nicht mehr über-
zeugend. Zwar werden schon seit längerem die Daten
der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS)
und damit das Verbrauchsverhalten der unteren Ein-
kommensgruppen in vergangenen Jahren als Grund-
lage für die Ermittlung herangezogen (§ 28 Abs. 3
SGB XII , § 2 RegelsatzVO), aber diese Daten wer-
den nicht zum Zweck der Ermittlung der Armuts-
grenze erhoben und müssen deshalb an verschiede-
nen Stellen ergänzt und gewichtet werden, weil sie
keine eindeutigen Aussagen zulassen (z.B. wird der
Energieverbrauch für Haushaltsgeräte und für
Warmwasserbereitung nicht getrennt erfasst). Diese
Korrekturen sind früher umfangreich erfolgt, wäh-
rend heute zum Teil nicht begründete Abschläge an
den Verbrauchsdaten gemacht werden und nicht
mehr sichergestellt ist, dass nicht zu viele Menschen,
die schon unterhalb der Armutsschwelle lebten, sich
z.B. in Suppenküchen versorgen, unkontrolliert mit-
erhoben werden (das wäre ein unzulässiger statisti-

scher Zirkelschluss). Außerdem wird an die ebenfalls
relevante Entwicklung der Lebenshaltungskosten (§
28 Abs. 3 SGB XII) nicht mehr wie früher angepasst
und die Deckung von Teilbedarfen durch einmalige
Beihilfen lässt sich auch nicht mehr individuell
steuern.

Das größte Manko des Modells liegt aber darin, dass
zwar die Bedarfe von größeren Haushalten, aber
nicht die von einzelnen Haushaltsmitgliedern erfasst
werden können, weswegen die Ableitung der Kinder-
regelsätze praktisch nicht mehr nachvollziehbar ist.9

Dieses Problem bestand auch schon vorher. Der Ge-
setzgeber hatte das aber in der Sozialhilfe dadurch
kompensiert, dass er für die Kinderregelsätze den
Prozentsatz beibehalten hat, der früher durch eigene
Warenkorbuntersuchungen ermittelt worden war.
Deshalb gab es ab 6 Jahre noch 65 % und ab 14 Jahre
sogar 90 % vom sog. Eckregelsatz. Ausgerechnet die-
se Regelsätze für Schulkinder und Heranwachsende
sind mit der Umstellung auch noch gekürzt worden
und die gerade in dieser Lebensphase zahlreichen ein-
maligen Beihilfen (Bekleidung, Schule, Weihnach-
ten) zu knapp pauschaliert worden.

Ein ähnliches Problem existiert bei Mehrbedarfen
für besondere Lebenslagen (§ 21 SGB II), die auch
statistisch schon lange nicht mehr untersucht wur-
den. Wie viel z.B. eine Alleinerziehende im Vergleich
zu einem Haushalt mit zwei Erwachsenen, von de-
nen jedem nur 90 % vom Regelsatz zustehen, wirk-
lich mehr benötigt, ist ebenfalls nicht transparent.
Vermutlich ist der Erziehungsmehrbedarf bei Nicht-
erwerbstätigen nicht so sehr hoch, wohl aber der Be-
darf bei Erwerbstätigen, der aber auch bei Ehepaaren
berücksichtigt werden müsste, die beide arbeiten. Al-
lerdings hat der Alleinerziehendenmehrbedarf seine
relative frühere Höhe beibehalten (meist 36 % vom
Eckregelsatz).

Wer nur auf die Regelleistungen angewiesen ist, der
ist heute verglichen mit dem ehemaligen Sozialhil-
feniveau ärmer und unterversorgt, man kann sich
nur noch über den Grad streiten.

Die vom DPWV geforderten Regelsätze von 420
Euro und erhöhte Kinderregelsätze für die sich viele
aus der sozialen Bewegung einsetzen (allen voran Rai-
ner Roth aus Frankfurt),10 sind alles andere als Lu-
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147-151, diess: Die Mär vom großen Sozialabbau, www.nach-
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9 Das ist auch der Hauptgrund, warum das Bundessozialgericht ,
im Urteil vom 27.1.09 die Regelsätze der Schulkinder von 7-14
Jahren für verfassungswidrig hält – B 14 AS 5/08 R..

10 Martens Rudolf, Neue Regelsatzberechnung 2006. Zu den Vor-
schlägen des paritätischen Wohlfahrtsverbandes und der Bundes-
regierung, in: Soziale Sicherheit 2006, Heft 6 S. 182 f. und ders.:
Soziale Sicherheit 2008, S.68 f.



xus, sondern entsprechen den Lebenshaltungs-
kosten.

Anders als bei den Kindern zögern die Gerichte
bisher, die Verfassungsmäßigkeit des Erwachsenenre-
gelsatzes zu prüfen, weil die Materie zu komplex ist
und der Gesetzgeber ja eine raffinierte, kontinuierli-
che Absenkung in ganz vielen Teilbereichen des Be-
darfs gewählt hat, die es schwer macht, die verfas-
sungsrechtliche Schwelle zu bestimmen (z.B. die Per-
son hat zwar nicht mehr genug zu essen, aber sie hat
doch eine passable Wohnung, oder sie kann sich zwar
keine neuen Kleider mehr kaufen, besitzt aber noch
eine Waschmaschine und Telefon). Nachdem das
Bundessozialgericht die inhaltliche Prüfung des Re-
gelsatzes mehrfach abgelehnt hat,11 ist die Frage der
Verfassungsmäßigkeit des Eckregelsatzes inzwischen
beim Bundesverfassungsgericht anhängig, das wohl
auch nur das Verfahren der Feststellung nicht aber
die Höhe beurteilen wird.12

Mit der angekündigten Erhöhung der Regelsätze
für Kinder zwischen 7 und 14 Jahren ab Mitte 2009
wird eine im Ergebnis vernünftige Korrektur im Be-
reich dieser Regelsatzgruppe vorgenommen, aber die
Bedarfsunterdeckung seit 2005, die ja die notwendi-
gen Ansparungen und vor allem Teilhabe verhindert
hat, wird damit keinesfalls ausgeglichen. Und die
Unterversorgung der über 14-Jährigen und der Er-
wachsenen ist damit ebenfalls nicht behoben.

Interessant ist, warum sich die Armutsgrenze so nach
unten entwickelt, denn nur Bösartigkeit und öffent-
licher Geldmangel sind da nicht die wichtigsten Er-
klärungsmuster. Das gilt auch für die Mehrheit unse-
rer Wirtschaftssachverständigen, die diese Schwelle
gerne noch niedriger hätten. Dazu gehören nicht nur
Professor Sinn und Professor Rürup sondern auch
der Arbeitsmarktexperte Professor Franz und Frau
Professorin Weder di Mauro. Die gegenwärtige Ar-
mutsgrenze, vor allem auch die für Familien mit
Kindern, wird sozusagen absichtlich so niedrig
gehalten, weil man

a) verhindern will, dass die Menschen sich wider-
setzen, die angestrebten niedrigen Arbeitslöhne an-
zunehmen,13 und gleichzeitig

b) verhindern will, dass diese nicht existenzsi-
chernden Arbeitslöhne in noch größerem Umfang als
bisher durch staatliche Aufstockungsleistungen sub-
ventioniert werden müssen.14

Nimmt man
c) noch die Eigengesetzlichkeiten des Statistik-

modells zur Ermittlung der Armutsgrenze dazu (das
ist das Verbrauchsverhalten der unteren Einkom-
mensgruppen in vergangenen Jahren), dann ist hier
festzuhalten, dass die staatliche Armutsgrenze des-
halb so niedrig ist, weil eine immer niedrigere Ein-
kommensgrenze im Arbeitsleben angestrebt wird
und teilweise schon erreicht ist.

An dieser Stelle sei bereits einer der Einwände gegen
das – mir im Prinzip sehr sympathische – bedin-
gungslose Grundeinkommen formuliert: Wenn
schon eine „Grundsicherung“, die an Bedingungen
wie Arbeitsbereitschaft und viele sonstige Mitwir-
kungspflichten gebunden und damit begrenzt ist,
wie das Arbeitslosengeld II, wenn eine solche Grund-
sicherung schon keine ausreichende Höhe erreichen
kann, wie schwierig wird es dann erst werden, bei ei-
nem bedingungslosen Grundeinkommen eine aus-
reichende Höhe und Akzeptanz bei Menschen in der
keinesfalls rosigen Arbeitswelt zu erreichen?
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11 Zuletzt BSG Urteil vom 22.4.2008 – B 1 KR 10/07 R, vorher
schon BSG Urteil vom 23.11.2006 – B 11b AS 1/06 R .
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13 Der sog. Reservationslohn, zu dem jemand noch bereit ist zu ar-
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versorgung im Sozialsystem zu stimulieren.

14 Spindler, Helga: Hartz IV: Ist das Existenzminimum für arme Fa-
milien zu hoch? oder: wie Herr Jörges vom „Stern“ der raffinier-
ten Verschwörung des Fürsorgestaats zugunsten von Familien auf
die Schliche gekommen ist. In: Neue Praxis 2006, Heft 3, S. 251-
256  auch www.nachdenkseiten.de vom 5.9.2006.



Deshalb hätte ich gerne erst die Einigung über
eine bedarfsdeckende Höhe und deren Anpassung an
die Lebenshaltungskosten und würde dann darüber
nachdenken, wie man die übrigen Bedingungen, die
erfüllt werden müssen, lockern kann. Pflichten im
Rahmen einer Fürsorgeleistung müssen nicht so schi-
kanös gestaltet werden, wie man das heute kennen
lernt.

3. Wege, die gegenwärtig nicht
unbedingt aus der Armut führen:
Beschäftigungsförderung und Beratung

Die Vertreter/innen des aktivierenden Sozialstaats
rechtfertigen sich häufig damit, diese sicherlich be-
dauerliche Unterversorgung durch öffentliche Lei-
stungen sei deshalb nicht ganz so schlimm, weil das
neue System ja eine Menge Unterstützung zur Über-
windung von Armut bereithalte. Theoretisch ist das
sogar eine ganze Menge, aber eingesetzt werden da-
von in erster Linie die Mehraufwandsbeschäftigun-
gen, besser bekannt als: die Ein-Euro-Jobs.

Die haben sich gegenüber der früheren Sozialhilfe
in etwa verdoppelt (auf über 350 000 Einsatzstellen
mit etwa 700 000 Beschäftigen über das Jahr hin-
weg). Und sie bringen manchem sogar etwas mehr als
den einen Euro pro Stunde ein (natürlich nicht bei
Krankheit oder Urlaub, wo kämen wir da hin!) und
auch möglichst nicht länger als befristet für ein halbes
Jahr.

Doch auch wohlwollende Untersuchungen15 zei-
gen, dass das kein sehr nachhaltiger Weg zur Über-
windung von Armutslagen ist: reguläre Anschlussbe-
schäftigung ist selten, vor allem nicht in dem Bereich
in dem sich die Ein-Euro-Jobs bewegen, denn dort
werden im Anschluss wieder andere Ein-Euro-Jobber
eingesetzt. Die Tätigkeit nützt wenig bei weiteren
Bewerbungsaktivitäten, Ansprüche auf Arbeitslosen-
geld, Krankengeld und Rente erwachsen ebenfalls
nicht – ein kleines Zubrot für gezeigten guten Wil-
len, mehr ist nicht drin. Allenfalls für langfristig Ar-
beitsentwöhnte und für solche ohne Schulabschlüsse
und mit unklaren Berufsfertigkeiten und beruflichen
Neigungen kann hier etwas geboten werden, ansons-
ten wird hier eher der Übergang in einen Workfa-
re-Staat vorbereitet.16

Ein weiteres Hilfeangebot, das neue Sofortangebot
nach § 15 a SGB II, trifft eine Gruppe von Frauen be-

sonders stark. Wer Alg-II ohne vorherigen Leistungs-
bezug in der Arbeitslosenversicherung beantragt,
dem sollen auch zur „Überprüfung der Arbeitsbereit-
schaft“ unverzüglich Eingliederungsleistungen ange-
boten werden. Betroffen davon sind neben geschei-
terten Selbständigen und Hochschulabsolvent/innen
auf der Suche nach Arbeitsmöglichkeiten oder im-
mer nur zeitweise Beschäftigten (wie Schauspielern),
besonders die (Haus-)Frauen nach der Familienpha-
se oder in Scheidungsverfahren. Die Angebote beste-
hen mangels anderer Alternativen im Regelfall nur
aus Ein-Euro-Jobs oder unterqualifizierter Beschäfti-
gung, wenn man sich, wie ich gerade wieder aus einer
lokalen Praxis erfahren habe, nicht gleich ganz wei-
gert, ihre Hilfeanträge anzunehmen, bevor sie nicht
ihre vergebliche Bemühung bei 10 Zeitarbeitsfirmen
nachweisen.

Berufsrückkehrerinnen, die früher einmal bevor-
zugt Weiterbildung erhielten und ihre Berufskennt-
nisse auffrischen konnten, haben dagegen keine
Rechte mehr auf diese Leistungen. All das wird durch
das Sofortangebot weggewischt – und sei es auch nur,
um der Frau zu beweisen, wie unnütz sie ihre Arbeits-
kraft in der Familie verplempert hat. Während früher
sicherlich die Unterstützungsbedarfe der Frauen ver-
nachlässigt wurden, die rasch nach der Geburt ihre
Beschäftigung fortsetzen wollten, wird heute die
Wahl einer längeren Familienphase mit öffentlich
beschleunigtem, beruflichem Abstieg bestraft.

Günstiger scheinen da in der Beschäftigungsförde-
rung diverse Kombilohnmodelle, wobei die armuts-
verhindernde Wirkung aber sehr von der Ausgestal-
tung im Einzelnen abhängt. Seit über 10 Jahren ha-
ben wir neben Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
(ABM) und Hilfe zur Arbeit in der Vertragsvariante
nach BSHG, Kombilohnmodelle aller Art kommen
und gehen sehen. Die meisten sind wieder gegangen,
denn neben hohen Ausgaben und politischem Presti-
ge für manchen Politiker ist dadurch wenig Bleiben-
des für den Arbeitsmarkt erreicht worden. Zusätzlich
ist die Beschäftigungsförderung im Rahmen eines
ausreichend bezahlten Arbeitsvertrags – wie das zeit-
weilig bei ABM oder Hilfe zur Arbeit tatsächlich um-
gesetzt wurde –, inzwischen wegen zu hoher Kosten
fast völlig verschwunden.17 Das hat in der Vergangen-
heit wenigsten zeitweise aus der Armut herausgeführt
und sogar ausreichende Rentenanwartschaften und
Arbeitslosengeldansprüche begründet. Das war zwar
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15 Kettner, A./ Rebien, M: Soziale Arbeitsgelegenheiten – Einsatz
und Wirkungsweise aus betrieblicher und arbeitsmarktpoliti-
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nen auch offiziell abgeschafft, obwohl doch eines der Verspre-
chen der Reform war, die Instrumente der Arbeitslosenversiche-
rung für die Sozialhilfebezieherinnen zu öffnen.



oft auch nicht besonders erfolgreich was eine lang-
fristige Arbeitseinmündung anging, aber es führte
außer zu einer Stärkung des Selbstwertgefühls we-
nigstens zu einer zeitweiligen sozialen Sicherung für
die Betroffenen.

Auch das,was im Übergang zu einer neuen beruf-
lichen Perspektive wichtig ist: qualifizierte und qua-
lifizierende Weiterbildung und Umschulung und
nicht billige Trainingsbausteine zur Einübung von
Bewerbungsschreiben mit befristet angeheuerten
Honorarkräften, eine unabhängige Berufsberatung
und eine unabhängige qualifizierte Arbeitslosenbe-
ratung, sowohl über Leistungsansprüche als auch
über berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, das
erodiert, wird eingestellt oder privatisiert: für die
meist schon über 20 Jahre etablierte Arbeitslosenbe-
ratung, wurde im letzten Jahr auch noch in einem
der letzten Bundesländer wie NRW die Landesför-
derung eingestellt.18 Arbeitsagenturen, die den Bera-
tungsbedarf teilweise erst schaffen, werden von der
Politik nicht verpflichtet und ausgerüstet, ausrei-
chende Beratung sicherzustellen. Die Berufsbera-
tung ist bereits unauffällig gekürzt und soll evtl. pri-
vatisiert werden, die Weiterbildung ist empfindlich
eingeschränkt worden19 und wird durch unsinnige
Ausschreibungsverfahren schon fast pervertiert;
erfahrene Träger werden durch auswärtige
Billiganbieter ersetzt.

Die Förderangebote werden auf der ganzen Linie
verschlechtert und auf ein Minimum zurückgefah-
ren, selbst da, wo sie früher aus der Armut herausfüh-
ren konnten.

4. Die Integration in den Arbeitsmarkt
als Weg aus der Armut: Zum Ersten.

Die Aufnahme einer Arbeit scheint doch am meisten
Erfolg zu versprechen, selbst wenn es meist nicht zu
übermäßigem Reichtum führt. Dass eine Fürsorge-
bezieherin sich ihre Ängste und ihren Frust finanziell
so erfolgreich von der Seele schreibt, wie Joanne
Kathleen Rowling mit ihrer Harry–Potter- Serie, das
ist nicht staatlicher Förderung, sondern nur ihrem
Lebensweg, persönlicher Kreativität und viel Glück
zu verdanken und als verallgemeinerbares Muster zur
Überwindung von Armut nicht geeignet. Aber ein
bisschen weniger würde ja auch schon reichen.

Aber, führt Arbeit Frauen aus der Armut ? Wenn sie
gut ausgebildet, rundherum einsatzfähig, jung, nicht
krank, behindert und nicht mit Erziehung von
Kleinkindern oder Kindern in schwierigen Entwic-
klungsphasen all zu sehr zeitlich beschäftigt sind,
dann wohl schon.

Auch das durchaus noch auftretende Problem,
dass sie für gleiche Arbeit nicht gleichen Lohn be-
kommen oder trotz Qualifikation nicht entspre-
chend beruflich eingesetzt werden, ist dank der nun
schon länger andauernden europäischen Gleichstel-
lungspolitik zwar nicht ganz behoben, aber doch be-
herrschbar, bzw. Gegenstand anstehender Schaden-
ersatzprozesse.20

Auch vernünftige Teilzeitarbeitsmodelle für diese
Gruppe, mit denen die zeitweilige Vereinbarkeit von
Familie und Beruf erreicht werden soll, sind zumin-
dest in der Erprobungsphase. Und die Elternzeit
lohnt sich um so mehr, je mehr man vorher verdient
hat, während es für die untersten Einkommensgrup-
pen, Studentinnen, Arbeitslose leider halbiert wor-
den ist21 und die Armut aus der Grundsicherung noch
deutlicher spüren lässt.

Aber auch der gut ausgebildete Teil der Frauen mit
Universitäts- oder Fachhochschulabschluss steht hier
vor Problemen: Denn auch in diesen Berufen man-
gelt es an gesicherten Arbeitsplätzen, die dauerhaft
und ausreichend bezahlt werden (wie auch für die
Männer). Praktika, unzureichend bezahlte Honorar-
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18 Krahmer, Utz, Zweigleisig parallele Beratungsstrukturen für
Langzeitarbeitslose sind notwendig, Sozialrecht aktuell 2008,
Heft 2, S. 41-45, so auch www.sozialberatung-nrw.org, und
„Einstellung der Förderung von Arbeitslosenzentren und Bera-
tungsstellen in NRW“ bei www.tacheles-sozialhilfe.de.

19 Baethge Kinsky, Volker: Die Reform der „Förderung beruflicher
Weiterbildung“ (FbW) - ein Lehrbeispiel für die Erosion aktiver
Arbeitsmarktpolitik. 2007 www.monapoli.de. Nach einer Statis-
tik der BA waren für das Jahr 2000 allein im SGB III noch
342.670 Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und im

Jahr 2006 für SGB III und SGB II zusammen nur noch 118.778
Maßnahmen ausgewiesen.

20 Aktuell die Verfahren: Steinhagen gegen Sony BMG (BAG 8
AZR 257/07) und Eisele–Gaffaroglu gegen R+V Versicherung.
Beide Verfahren sind inzwischen etwas ins Stocken gekommen.
Das erste ist zunächst zurückverwiesen, im zweiten ist zwar ein
Schadenersatz wegen Diskriminierung erstritten, aber ein recht
geringer.

21 Nebe, Katja, Das neue Elterngeld, Streit 2007, Heft 2 S. 74 , 79 f.



tätigkeiten mit unkalkulierbarer Laufzeit, Projektbe-
fristungen und die für junge Menschen fast schon au-
tomatische Vertragsbefristungen können da genauso
rasch ins Arbeitslosengeld- II führen wie bei Haupt-
schülern ohne Bildungsabschluss. Und dann gilt das
oben unter Punkt 2) und 3) Gesagte.

Aber immerhin, die Produktivität dieser Frauen
wird zunehmend erkannt, weshalb ihre Entlastung
durch Ganztagsschulen, flexible Ganztagskinderbe-
treuung, alles mit integriertem Mittagessen, Putzhil-
fen, Haushaltshilfen u.a. zumindest ins Bewusstsein
gerückt ist.

5. Integration in den Arbeitsmarkt als
Weg aus der Armut: Zum Zweiten.

Aber was ist mit den anderen Frauen mit der etwas
weniger aufwendigen Ausbildung, mit der Friseuse,
der Putzfrau, aber auch mit denen mit Fachschul-
oder Fachhochschulausbildung wie Pflegerin, Erzie-
herin, Sozialarbeiterin? Was passiert mit der Frau im
klassischen „Sorgeberuf“, mit dem guten Engel, den
alle gerne haben und schätzen und was geschieht mit
den Frauen in den klassischen Frauenberufen, ob mit
Ausbildung oder als Helferin? Sie gelten häufig als
motiviert und fleißig und zumindest für diesen Teil
müsste der Weg aus der Armut leicht sein.

Aber da stößt der Ausweg aus der Armut an harte
Grenzen: der Friseuse aus Mecklenburg-Vorpom-
mern hilft ihr Fleiß und ihr freundliches Wesen ge-
nauso wenig aus der Armut wie der Bäckereifachver-
käuferin aus Köln, der Arzthelferin aus Solingen,der
Verkäuferin bei den Firmen KiK oder Lidl oder
Schlecker u.ä., der Sozialarbeiterin in der Weiterbil-
dungsfirma oder als Honorarkraft in der sozialpäd-
agogischen Familienhilfe. Auf einen grünen Zweig
kommen sie alle nicht, auch wenn sie über Jahre hin-

aus voll arbeiten und ihre Kinder von morgens bis
abends fremd betreuen lassen würden.

Wenn „frau“ sich auf die klassische Frauener-
werbstätigkeit konzentriert – putzen, pflegen, be-
treuen, erziehen, im Hintergrund wirken und orga-
nisieren – dann sieht es selbst bei Vollzeittätigkeit mit
dem Weg aus der Armut schlecht aus. Eine zumin-
dest erfreuliche Entwicklung in die richtige Richtung
wird hier durch die vereinbarten Mindestlöhne für
die Gebäudereinigung und durch den in NRW ab
1.5.2008 vereinbarten Mindestlohn für Friseusen
über den Weg der Allgemeinverbindlichkeitserklä-
rung markiert. Aber das ist nur ein erster Schritt, der
im übrigen noch der breiten Umsetzung harrt. Und
es werden bei weitem noch nicht alle Belastungen
dieser Berufe angemessen berücksichtigt.

Das Hauptproblem liegt hier nicht im ungleichen
Lohn für gleiche Arbeit. Hinter den strukturell zu
niedrigen Lohnniveaus in frauendominierten Beru-
fen steckt ein viel komplizierteres, gesellschaftliches
Bewertungsproblem. Der Arbeiteinsatz und die
Schwierigkeit der Tätigkeit wird notorisch zu niedrig
gegenüber klassischen Männerberufen bewertet22 –
selbst für die Männer, die sich in diese Berufe gele-
gentlich verirren. Hier fehlen Organisation und
Schlagkraft. Wenn für diese Entwicklung nicht die
sprichwörtliche Gutmütigkeit der Frauen als Erklä-
rung herhalten soll, dann ist es das Bild und Selbst-
bild von der Frau als Zuverdienerin, die anders als der
Mann, nicht Haupternährerin der Familie und damit
nicht so dringend auf angemessenen Lohn angewie-
sen ist. Und diese Sichtweise hat sich über die Jahr-
zehnte in Tarifverträgen und Arbeitsplatzbewertun-
gen verfestigt und ist sehr schwer aufzubrechen. Und
wer sich selbst in der bloßen Zuverdienerinnenrolle
definiert, der, bzw. die, engagiert sich auch nicht
nachhaltig , um diese Entwicklung zu ändern.

Jetzt, wo Arbeitslosigkeit der Männer oder Schei-
dung dieses Modell als nicht mehr tragfähig erschei-
nen lässt, beginnt das Problem aufzufallen und lässt
sich leider nicht alleine damit lösen, dass man Frauen
für Männerberufe begeistert. Ohne gewerkschaftli-
che Organisation und gezielte Aktivität zur Neube-
wertung dieser Tätigkeiten, wird der Ausweg hier
sehr schwer.

Vor allem besteht die Gefahr, dass sich hier ein
Modell von „Frauen helfen Frauen“ einschleicht, das
nichts mehr mit der früheren Bedeutung dieser Lo-
sung in der Frauenbewegung zu tun hat: unterbe-
zahlte Pflegerinnen im Heim oder zu Hause, unter-
bezahlte Putzfrauen oder Kinderbetreuerinnen sollen
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22 Dazu instruktiv: Krell, G./ Winter, R., Anforderungsabhängige
Entgeltdifferenzierung: Orientierungshilfen auf dem Weg zu ei-
ner diskriminierungsfreieren Arbeitsbewertung in: Krell, Ger-
traude (Hrg): Chancengleichheit durch Personalpolitik, 4.Aufl.

2004 S. 309-330. Als Einstiegsinformation: BMFSFJ 2008: „Fair
P(l)ay – Entgeltgleichheit für Frauen und Männer“ Leitfaden zur
Durchsetzung des Grundsatzes des gleichen Entgelts bei gleicher
und gleichwertiger Arbeit.



den wenigen Karrierefrauen den Rücken freihalten
und die Familienarbeit preiswert übernehmen – eine
Lösung, die sich durchaus durchsetzen kann,23 wenn
der Teil der Frauen, bei denen die Karriere klappt,
den Rest der Geschlechtsgenossinnen für ihre per-
sönlich Emanzipation einsetzen.

6. Teilzeitarbeit als Teilausweg aus der
Armut

Teilzeitarbeit ist sicherlich ein humaner Weg, Ar-
beitsleben und andere Verpflichtungen oder Neigun-
gen miteinander zu verbinden. In der Ausbildungs-
zeit und im Rentenalter wird sie zwar nicht gleichmä-
ßig, aber erkennbar von beiden Geschlechtern betrie-
ben. In der Lebensphase zwischen 24 und 60 Jahren
fast ausschließlich von Frauen.

Mit weniger Geld auskommen zu können, sich
flexibel auf die Verbindung von Aufgaben in Beruf
und der Lebensführung einzustellen, diese oft ge-
rühmte Stärke erweist sich auch in der Teilzeitfrage
als Schwäche der Frauen. Abgesehen davon, dass es
sich dabei meist um einen Karrierekiller handelt,
führt das halbe Gehalt bei den meisten Fällen
ebenfalls nicht aus der Armut.

Trotzdem ist gerade hier genauso wichtig, dass
die erzielten Stundenlöhne ein Mindestlohnniveau
nicht unterschreiten. Dann lassen sich phasenweise
Teilzeittätigkeiten, die ja dann auch durch Unter-
halt aufgestockt werden, wenigstens ohne große
Verluste einbauen. Das Zuverdiener„modell“ kann
nicht von heute auf morgen abgeschafft werden –
ich würde das auch nicht für erstrebenswert halten
–, aber es sollte nicht mehr gegen die Frauen ausge-
spielt werden bzw. von einer Zuverdiener“mentali-
tät“ befreit werden. Eine sozialversicherungsrechtli-
che Absicherung könnte dabei durchaus dadurch
verbessert werden, dass ähnlich wie in der Pflegever-
sicherung, Stundenkontingente der Familienarbeit
durch staatliche Beitragsleistungen zur Rente
aufgestockt werden.

Wenn allerdings , wie bei den überaus beliebten
Minijobs, in denen Frauen im erwerbsfähigen Alter
überproportional vertreten sind, weder ausreichende
Stundenlöhne gezahlt noch wenigsten anteilige Bei-
träge in die Sozialversicherung abgeführt werden, ist
diese Form der Teilzeitarbeit sicherlich ein guter Weg
zum Reichtum für eine Reihe von Firmen im Dienst-
leistungsbereich und deren Inhaber, (die mit zu den

reichsten Deutschen gehören) – aber eben nicht für
die dort beschäftigten Frauen.

Was führt denn nun aus der Armut heraus ?

7. „Existenzsichernder Mindestlohn“
und eine „veränderte Zumutbarkeit“
im Sozialrecht

Das sind zwar auch keine Allheilmittel, würden aber
gerade den Frauen auf dem Weg aus der Armut hel-
fen, auch wenn sie sich durch besseres Verhandeln
und gewerkschaftliche Organisierung auch ein wenig
selber helfen müssen.24

Kriterien zu existenzsichernden Mindestlöhnen
in Deutschland lassen sich aus dem Sozialhilfeexis-
tenzminimum ableiten: das ist im Moment schon ein
Bruttolohn von 8 Euro pro Stunde. Die geforderten
7.50 Euro kann man allenfalls noch als Einstiegslöh-
ne verwenden – existenzsichernd im Westen hätten
sie nach meinen Berechnungen bereits 2003 gezahlt
werden müssen. Das reicht heute schon nicht mehr.25

Andere Staaten tun sich damit nicht so schwer, wie
etwa Großbritannien, Frankreich, Niederlande.
Oder in Luxemburg: da sind es im Moment bereits
9.30 Euro – für Ungelernte (vergl. dazu die jeweils
aktuellen Übersichten der Böckler Stiftung ). Ein Be-
trag von weniger als 7.50 Euro und ohne Sozialversi-
cherungsabgaben in dieser Höhe ist jedenfalls aktuell
in Deutschland bei den Lebenshaltungskosten und
Kaufkraftparitäten nicht mehr vertretbar. Auch aus-
reichende Renten hängen davon ab, dass dieser Lohn
nicht unterschritten wird.

Auch Kinderarmut ist damit noch nicht ausrei-
chend behoben, ergänzende Leistungen lassen sich
darauf aufbauend jedoch zielgerichteter berechnen.
Und die zu niedrig bewerteten frauenspezifischen
Tätigkeiten und das darauf aufbauende Lohnniveau
für qualifiziertere oder anstrengendere Tätigkeiten
ist damit auch noch nicht strukturell verändert. Es
wäre nur ein erster Einstieg- der wichtig ist, bevor der
deutsche Arbeitmarkt ganz heruntergewirtschaftet
ist.

Auch an dieser Stelle eine weitere Bemerkung
zum bedingungslosen Grundeinkommen: Wenn es
in einem Land wie Deutschland schon so schwer ist,
einen so bescheidenen Mindestlohn für Menschen ,
die voll arbeiten, einzuführen, wie schwierig ist es
dann erst, ein ausreichendes bedingungslosen
Grundeinkommen für Menschen die nicht arbeiten
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23 Spindler, Helga, Abhängig oder unabhängig? Ansprüche auf Für-
sorgeleistungen nach dem SGB II, eheliche Unterhaltsleistungen
und Erwerbseinkommen und ihre geschlechtsspezifische Wir-
kung, in: Kirsten Scheiwe (Hrsg) Soziale Sicherungsmodelle revi-
sited. Existenzsicherung durch Sozial- und Familienrecht und
ihre Geschlechterdimensionen, S. 85–94, Nomos 2007.

24 In diesem Zusammenhang steht der DGB Info-Brief Nr. 4, Sep-
tember 2007, Frau geht vor. Von Arbeit muss man leben können

– Frau auch! Mindestlöhne und Existenzsicherung (auch im
Netz).

25 Spindler, Helga: Niveau sozialrechtlicher Existenzsicherung und
Mindestlohn in Deutschland, in: WSI Mitteilungen 2007, Heft
6, S. 328–334. Vom existenzsichernden Mindestlohn zu unter-
scheiden ist die auch gebräuchliche Definition von Niedriglohn
in Höhe von zwei Drittel eines mittleren Stundenlohns. Der lag
z.B. 2008 bei 9,62 Euro.



durchzusetzen! Auch hier mein Rat, es doch erst ein-
mal mit einem Mindestlohn zu versuchen und dann
weiter zu sehen.

Im engen Zusammenhang mit der Mindestlohnfrage
steht eine Veränderung der Zumutbarkeitsregel im
SGB II für arbeitslose Frauen: ein Lohn unter dieser
Mindestgrenze wäre dann automatisch nicht zumut-
bar und die Arbeitsmarktverzerrung, die im Moment
dadurch erreicht wird, dass Männer und Frauen un-
ter Sanktionsandrohung durch die Arbeitagentur in
solche Arbeitsverhältnisse gezwungen werden, hätte
ein Ende.

Nicht nur erzwungen – gefördert werden solche
Verhältnisse auch noch! Im Bergischen Land hat
Frontal 21 im letzten Jahr das Projekt „ Crewing für
Kreuzfahrtschiffe“ aufgedeckt, wo dann rumänische
Arbeitsverträge mit etwa 3 Euro Stundenlohn aufge-
nötigt wurden. Das gleiche gilt für die Arbeitsange-
bote einer Putzfirma in Hamburg, die mit raffinier-
ten Lohnvereinbarungen Stundenlöhnen von etwa 2
Euro für Reinigungskräfte in Luxushotels zahlte.
Eine Entscheidung, wie die des Sozialgerichts Dort-
mund, eine Sanktion aufzuheben, wenn eine Tätig-
keit im Einzelhandel (bei der Firma KiK) für einen
Stundenlohn von 4.50 Euro abgelehnt wird, ist bis-
her eher die Ausnahme. Die zuständige ArGe und die
Mitarbeiterinnen des Beschäftigungsträgers hatten
keine Bedenken, die betroffenen Frauen zu der Ar-
beitsaufnahme zu zwingen.26

Unglaublich, aber umfangreich recherchiert auch
der Fall aus Berlin, wo eine alleinerziehende Sozialar-
beiterin vergeblich viele Versuche unternommen hat-
te, in ihrem Beruf Fuß zu fassen und dann, um der
Zwangsverpflichtung zu Ein-Euro-Jobs zu entgehen,
eine „Nebentätigkeit“ als Prostituierte aufgenommen
hatte. Als sie nach zwei Jahren diese dem Jobcenter
gemeldete Nebentätigkeit entnervt aufgeben wollte
und aufgegeben hat, wurde ihr eine Eingliederungs-
vereinbarung aufgedrängt mit der Verpflichtung:
„Weiterhin Ausübung der Nebentägigkeit“ und es
wurde auch in Zukunft der Prostitutionsverdienst
vom Arbeitslosengeld II abgezogen.27

Für Frauen wäre zusätzlich die Einhaltung von
Tariflöhnen und, wenn sie sich um Kinder küm-
mern, eine begrenzte Zumutbarkeit der Leiharbeit
genauso wie die vernünftig bezahlte Teilzeitarbeit
notwendig. Stattdessen versucht man z.B. im thürin-
gischen Ilmkreis speziell Alleinerziehende durch

Trainingsmaßnahmen nach 20 Uhr an Schichtarbeit
zu gewöhnen – gegen ihren Willen, wie die Nieder-
lassungsleiterin des Bildungsträgers diskret bestä-
tigt.28

8. Ergänzende Sozialleistungen zu den
Löhnen

Selbst wenn für eine Person existenzsichernde Löhne
gezahlt werden und auch die Lohnstruktur stimmt,
dann muss das nicht auch noch für die Kinder ausrei-
chen.

Deshalb wäre eigentlich ein Niveau anzustreben,
das zumindest für 1,5/ 1,8 Personen reicht. Aber
auch dann gibt es, genau wie bei der Teilzeit, Konstel-
lationen, in denen auch bei günstiger Lohnentwic-
klung während der Familienphase Löhne durch So-
zialleistungen aufgestockt werden müssen.

Allerdings ist die Frage, in welchem System und in
welcher Höhe.

Gegenwärtig wäre technisch am einfachsten, auf-
stockendes Arbeitslosengeld II zu zahlen, wie früher
Sozialhilfe. Das müsste nur wieder ein existenzsi-
cherndes Niveau haben (siehe oben 2), der Erwerbs-
tätigenfreibetrag müsste an einigen Stellen noch et-
was höher werden und Wohnkosten müssten etwas
über dem Durchschnitt anerkannt werden. Wichtig
wäre außerdem, dass die üblichen Schikanen und
überzogenen Mitwirkungspflichten wegfallen. Es
wäre deshalb technisch am einfachsten, weil hier die
Berechnungen sowieso durchgeführt werden und
weil auch viele zusätzliche Vergünstigungen und
Freistellungen (z.B. GEZ- Gebühren, stark vermin-
derte Belastungsgrenze in der Krankenversicherung,
Zahlung von Rentenversicherungsbeiträgen, „Schul-
starterpaket“ 2009) an die Feststellung dieser Be-
darfsschwelle gebunden sind. Außerdem hätte man
einen statistisch einfach herzustellenden Überblick
über die Anzahl der armer Familien.

Der Kinderzuschlag, wie er im Moment besteht,
ist ein Versuch das Problem zu lösen, aber noch kein
Ausweg, weil er ja nach wie vor nur das Ziel hat, das
unzureichende Absicherungsniveau des Arbeitslo-
sengeld-II zu erreichen, weil er zu restriktiv mit den
Wohnkosten umgeht, Mehrbedarfe nicht berück-
sichtigt und nach wie vor wegen geringer Leistungen
ein ungeheurer bürokratischer Aufwand besteht und
die Betroffenen in vielen Grenzfällen im Gesamter-
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26 Vergl. Sachverhalt SG Dortmund Urteil vom 2.2. 2009 – S 31 AS
317/07, nicht rechtskräftig.

27 Berliner Kampagne gegen Hartz IV, Wer nicht spurt kriegt kein
Geld, Sanktionen gegen Hartz-IV-Beziehende. Erfahrungen,
Analysen, Schlussfolgerungen. November 2008, Fall Verena
Strom, S. 43 f.

28 Mutter ist auf Schicht, Thüringer Allgemeine vom 27.10.2008.
Die Informationsveranstaltungen zu diesen Lehrgängen waren

nach Auskunft der Niederlassungsleiterin des Trägers Prager
Schule in Arnstadt: „...ein Spiegel der Kommunikations- und
Konfliktfähigkeit unserer Kunden und auch von uns selbst“. Be-
sonders in einer Veranstaltung sei die Atmosphäre „sehr ange-
spannt“ gewesen, die Stimmung einiger Teilnehmerinnen „ge-
reizt“.



gebnis schlechter gestellt werden, als beim Arbeitslo-
sengeld II-Bezug.29 Die Voraussetzungen müssten
weiter vereinfacht und die Leistungen großzügiger
werden.

Auch wenn der Kinderzuschlag mit dem seit
2009 glücklicherweise wieder etwas erhöhten Wohn-
geld verbunden wird, haben wir ausgerechnet für
Niedrigverdiener den zusätzlichen Aufwand, sich we-
gen zweier, verhältnismäßig geringer, ergänzender
Leistungen regelmäßig mit komplizierten und auch
noch unterschiedlichem Anträgen beschäftigen zu
müssen. Zudem ist bisher vergessen worden, für diese
„Kinderzuschlagpluswohngeldaufstocker“ die sons-
tigen Ermäßigungstatbestände und Vergünstigun-
gen zu öffnen.30

Schön wäre natürlich eine Aufstockung des Kin-
dergeldes auf existenzsicherndes Niveau. Aber wegen
der Konstruktion des deutschen Kindergeldes, würde
das wieder sehr teuer werden, weil davon viel ins Aus-
land exportiert werden muss und weil die Wohlha-
benden dadurch ungleich höher begünstigt werden,
als die Armen. Das macht die Leistung letztlich we-
nig zielführend zur Armutsbekämpfung.

9. Eine solide Arbeitsplatzstruktur ist der
wichtigste Ausweg aus der Armut

Nicht nur für Frauen ist bei der Kinderbetreuung,
Ausbildung und Pflege von Angehörigen Entlastung
notwendig und darauf wird bereits politisch reagiert.
Gut so, könnte man meinen, denn diese Arbeitstei-
lung müsste sich eigentlich in verschiedenen Dienst-
leistungsbereichen im Aufbau neuer Arbeitsplätze
niederschlagen und damit auch für Frauen neue
Perspektiven eröffnen.

Betrachtet man aber die aktuellen Entwicklun-
gen, dann stimmt da etwas nicht: Ist z. B die offene
Ganztagsschule ein Jobmotor? Werden da ausrei-
chend neue Arbeitskräfte eingestellt? Leider nicht,
denn das in den Ländern zur Verfügung gestellte
Budget reicht für Minijobs, Honorarkräfte mit nied-
rigem Honorar und am liebsten für Ehrenamtler/in-
nen. Soll es auch nur. Zum Beispiel in NRW heißt
das Programm verräterisch „Geld oder Stellen“ und
es gibt nicht „Geld für mehr Stellen“, was man ei-
gentlich bei erweiterten öffentlichen Angeboten er-
warten würde, sondern nur zwischen 15.000 und
30.000 Euro pro Jahr für die jeweilige Schule. In an-
dern Ländern soll es nicht besser aussehen. Existenz-
sichernde Arbeitsplätze in ausreichender Zahl sind
nicht projektiert. Im Gegenteil, die wenigen

Dauerarbeitstellen in den ehemaligen Horten
werden abgebaut.

Oder die neuen Familienzentren in NRW: Ganze
12.000 Euro pro Jahr werden zur Verfügung gestellt
und die Erzieherinnen, die mit der neuen „Ki-
biz“–Kindergartenfinanzierungsstruktur sowieso
schon überlastet sind, sollen dafür auch noch zusätz-
liche Aufgaben übernehmen. Eine zusätzliche Fach-
kraft, die die verantwortungsvollen Vernetzungstä-
tigkeiten ausüben soll, die alle neu hinzukommen,
wird mit diesem Betrag nicht zu finanzieren sein.

Oder das viel gepriesene Persönliche Budget, das
Behinderten mehr Freiheit und Selbstbestimmung
geben soll. Aber eines soll es nicht: zur ausreichenden
Entlohnung von professionellen und Hilfskräften
reichen, denn dazu ist es zu gering bemessen und Be-
hinderte erhalten auch – anders als etwa in den Nie-
derlanden – keine Beratung über die Verantwortung,
die sie hier mit ihrer Arbeitgeberrolle übernehmen.31

Die von der Kranken- und Pflegeversicherung
diktierten Budgets in Pflegeheimen und im Kran-
kenhausbereich führen neben den zu niedrigen Löh-
nen zur völligen Überlastung der Beschäftigten, zu
Entlassungen und zu Auslagerung von einzelnen Tä-
tigkeiten an Niedrigstlohnfirmen oder Leiharbeit.
Die Berichte der einschlägigen Berufsgenossenschaft
für Pflegeberufe lassen einen ungeheuren frühzeiti-
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29 Winkel, Rolf, Familien mit Kinderzuschlag stehen oft schlechter
da, als Familien mit Hartz IV. Soziale Sicherheit 2008, Heft 12 S.
424–429.

30 Stegemann, Thorsten: Warum die Kinderarmut in Deutschland
bald überwunden ist. In: Telepolis vom 12.1.2009.

31 Böll-Schlereth, Gerno, Die Arbeitgeberrolle behinderter Men-
schen im Rahmen des persönlichen Budgets in: Nachrichten-
dienst des Deutschen Vereins 2007, Heft 12 S.489 f.



gen Verschleiß von Arbeitskräften in diesem Bereich
erkennen. Zwar wird noch ein Stellenzuwachs gemel-
det, der aber wohl vornehmlich durch die Aufteilung
regulärer Stellen und nicht durch ein wachsendes Ar-
beitsvolumen bedingt ist. Allein aus dem Kranken-
hausbereich wurde jüngst anlässlich von öffentlichen
Protesten daraufhin gewiesen, dass seit 1995 rund
50.00 Pflegestellen abgebaut wurden.

Wir erleben in all diesen Bereichen ein Schielen auf
Ein-Euro-Jobber/innen (s.o.3.) oder die umworbe-
nen neuen Ehrenamtler/innen. Nichts gegen die Ak-
tivierung ehrenamtlichen Engagements, aber Ehren-
amtler/innen brauchen gesicherte Einkommen im
Hintergrund und dazu noch Zeit, Interesse und Fä-
higkeiten, die sie am besten während einer
Berufstätigkeit aufgebaut haben sollten.

Im Bereich anderer sozialer Dienstleistungen
oder etwa der Erwachsenenbildung und in der Ar-
beitslosenbetreuung ist es das Gleiche. Dumpinglöh-
ne z.T. noch beflügelt durch die Vergabeverfahren
der Bundesagentur für Arbeit sind an der Tagesord-
nung.32 Der nach der Abschaffung des Bundesange-
stelltentarifvertrags BAT neu verhandelte TVöD
hinterlässt hier immer noch ein großes Vakuum. Die
Eingruppierung der Sozialberufe ist immer noch
nicht geregelt.33 Arbeitsverhältnisse erodieren in der
Zwischenzeit in unverantwortlichem Maße.

Umgekehrt muss es laufen:
— Aufbau von Stellenplänen für öffentliche Dienste

und soziale Dienstleistungen,
— Rückgliederung der outgesourcten Bereiche, wie

das etwa gerade in Bremen für die aus dem öffent-
lichen Dienst ausgegliederten Putzfrauen be-
ginnt,

— fachlich begründete Stellenschlüssel für soziale
Einrichtungen,

— bedarfsorientierte Leistungsvereinbarungen mit
sozialen Dienstleistern und nicht ruinöse Aus-
schreibungen,

sind notwendig. Man wagt es kaum noch vorzuschla-
gen, aber man kann auch Arbeitsplätze für Putzfrau-
en und Pflegekräfte, Kinderbetreuung und Helferbe-
rufe als reguläre Arbeitsverhältnisse ausgestalten!

Dazu nur beispielhaft ein Vergleich aus dem Be-
schäftigungssektor der Altenbetreuung, der aus Mit-

teln der Pflegeversicherung und der Kommunen zu
finanzieren wäre: in Schweden sind 7,4 %der Er-
werbstätigen in diesem Segment tätig, in Deutsch-
land gerade einmal 2,1 %.34 Würde man diesem
Vorbild folgen, dann ergäbe sich die Senkung der
Arbeitslosenzahlen als Nebeneffekt und würde be-
gleitet vom Aufbau regulärer Beschäftigung, was
man heute nicht behaupten kann.35 Deutschland
liegt nach einer OECD Studie mit etwa 11 % Be-
schäftigungsanteil im öffentlichen Dienst nicht nur
weit unter dem Anteil von über 25 % in Skandina-
vien, sondern selbst unter dem Anteil von über19 %
in Großbritannien oder 16 % in USA. Es existiert
auch bereits ein differenzierterer Vergleich zur Ent-
wicklung staatlich organisierter Beschäftigung in
Deutschland und in skandinavischen Ländern.36

Vergleicht man darüber hinaus anhand eines in-
ternen Analytikreport der Statistik der Bundesagen-
tur für Arbeit vom April 2007 in der Zeitreihe von
1980 bis 2006 die Entwicklung sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigungen in Westdeutschland ins-
gesamt (a.a.O. S. 16), dann wurden 1988 21, 265
Millionen Beschäftigte gezählt, 1992 22,646 Millio-
nen Beschäftigte (Westberlin schon herausgenom-
men) und im Jahr 2006 wieder nur 21,340 Millionen
– d.h. es gibt seit etwa 20 Jahren praktisch eine Stag-
nation auch ohne die speziellen Probleme, die sich
aus der Wiedervereinigung ergeben. Vorbehaltlich
weiterer Untersuchungen, die ich hier nicht leisten
kann, ist die Vermutung naheliegend, dass sich
Deutschland möglicherweise sowohl in der Privat-
wirtschaft als auch bei öffentlichen und sozialen
Dienstleistungen schon kaputtgespart hat und dass
es gerade die Frauen sind, die das als erstes zu spüren
bekommen.

Zusammenfassend: Notwendig ist nicht eine ver-
stärkte öffentlich geförderte, befristete Beschäfti-
gung, die deutlich zurückgefahren und auf eng defi-
nierte Zielgruppen beschränkt werden muss, son-
dern die Ausweitung einer regulär finanzierten, mög-
lichst dauerhaften, öffentlichen Beschäftigung, ver-
bunden mit der Neubewertung klassischer Frauenbe-
rufe, was auch Folgen für die Regulierung der Fi-
nanzströme im föderalen Staat haben muss, sprich:
die Kranken- und Pflegeversicherung, aber vor allem
die Kommunen benötigen dafür mehr Geld.
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32 Enggruber /Mergner (Hrsg.): Lohndumping und Beschäfti-
gungsbedingungen in der sozialen Arbeit, Frank & Timme,
2007.

33 Kühnlein, Gertrud: Auswirkungen der aktuellen arbeitsmarkt-
und tarifpolitischen Entwicklungen auf die Arbeits- und Beschäf-
tigungsverhältnisse von Frauen in der Sozialen Arbeit, in:
STREIT 3/2007, S. 108-113.

34 Theobald, Hildegard: Vergesellschaftung von Fürsorgearbeit –
Erfahrungen aus der Altenbetreuung in Schweden. WSI Mittei-
lungen 2007 Heft 10.

35 Vergl. dazu auch Kettner, Rebien (Anm. 16) S.54 f.
36 Heintze, Cornelia: Der Staat als Arbeitgeber im skandina-

visch-deutschen Vergleich. In: Berliner Debatte Initial 18 (2007)
3 S. 79 ff. und mit einer deutlichen Parallele zum (weiblichen)
Krankheitsbild der Magersucht, diess.: Der aufhaltbare Abstieg in
die polarisierte Ungleichheitsgesellschaft – Deutschlands mager-
süchtiger Staat und die skandinavische Alternative 2008 ( Online
Fassung)
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